
Götz Frank 
Ausländerwahlrecht und Rechtsstellung 
der Kommune~:' 

A. Der anhängige Rechtsstreit vor dem Bundesverfassungsgericht 

Am 9· Juli 1989 haben die Mitglieder des Deutschen Bundestages, Dr. Alfred 

Dregger, Dr. Wolfgang Pöcsch, Dr. Manfred Langner und 2.21 weitere Abgeordnete 

der Bundescagsfraktion der CDU/CSU beim Bundesverfassungsgericht beantragt, 

dls schleswig-holsteinische Gesetz zur Änderung des Gemeinde- und Kreiswahlge­

setzes vom 21. februar '989' für unvereinbar mit dem Grundgesetz. und damit für 

nichtig zu erkl:iren. In dem vom Bonner StaatsrechtIer Josd lsensee erarbeiteren 

Schriftsatz' wird insbesondere die Verletzung des Demokrariegcbots gerügt, das 

aufgrund der Homogenirätsklausel des Art. 28 Abs. I GG auch für kommunale 

Wahlen gelte. Das Bundesverfassungsgericht hat im anhängigen Rechrsstreit eine 

Srellungnahme des 7. Senats des BundesverwalLUngsgcrichts eingeholt. Fünf der 

sieben Mitglieder dieses Senats haben die Auffa~sung vertreren, der einfache Gesetz­

geber sei von Verfassungs wegen nicht ermächtigt, den verfassungsrechrlichen 

Begriff Volk zu definieren. Zwei der Richter vertraten hingegen die Auffassung, der 

Verfassungsgeber iiberlasse es der Entscheidung der Länder, ob sie in ihrem 

Kommunalverf:usungsrecht Volk ;n einem weileren Sinne als von Einwohnern 

deutscher Sraatsangehörigkeit definieren, ~lso ausländische Gemeindeeinwohner 

unter bestimmten Voraussetzungen einbeziehen oder nicht. l 

Dte schleswtg-holslelnlsche Neuregelung vom 2 J . Februar /989 

Die schleswig-holsteinische NovelJierung des Kommun~lwahlrechts $ch~(ft ein 

aktives lind pa.~sivcs Wahlrecht ausländischer Mitbürger aus Sta~ten, die im einz.el­

nen aufgezählt sind, wenn sich diese Ausländer mit Aufenthaltserlaubnis mindestens 

fünf Jahre im Geltungsbereich des Grundgesetzes aufgehalten haben. Im einzelnen 

läuft dies auf folgende gesetzliche Neuregelungen hinaus; 

§ } des Gemelnde- und Krciswahlgesclzcs von Schleswig-Holstein ;. d. F. vom JO. Mai '985'. 
d"r eine Wahlberechtigung für alle Deutschen über 18 Jahre vorsieht, die mindestens drei 
Monate im Wahlgebiet wohnen, wird n.1ch der Ncuregclung dcs § J Abs. 2 durch die 
Wwlberecllligung ausländischer Staatsangchöriger aus den Staalcn Dänemark, Irland, N ieder­
lande, Norwegen, Schweden und der SchweiZ erweitert, die sich mindcSICn$ fünf Jahre im 

. Dem Bemaß lieg'eln VOrt,,~ lugrunde . ./ .. d . V.rf . • m 9.0kl. 1989 IOn ll1hm.n derT.gung: •. KomOlun~ 
- Ausl~ndtf - W.\hlr~ch,,, ,n d~r Ev,ngelischen AkademIe ,n Ho(gmm,r geh al ten 1>3e 

I GVBI. SH 1989. s. 11. 

~ Der Sdmr.'3t2 wurde Oll' frwncll icherwcl$c vom /nncnmlnl5lCr von Schlcswlg-J-loblC,n rür w,ssen­
SCh'(llich~ Zweck. wr Vcrfugun& gestelle 
llcnch, dn F"nk funcr Rundschau vom,. F.bruor '990, d<r s,ch ~uf ,·m~ DPA-Mddung ' ·Om )1 . J,nu,r 
1 990 ba' eh l. 
C;VBI. SH. S. '47. 
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Gcllungsberclch des Grundgesetzes gcw6hnlich aufhalten und eine Au(enthaltserlaubnis 
beSItzen oder keiner Au(enth~h,erlaubnts bedtirfen. Fur diese ausl:indischcn Mi.bürger gilt 
nach § 6 Abs. 1 des Gemeinde- und Kreiswahlgesctus vom 11. 2. '989 auch das passive 
Wahlrechl.' 

Das Gesetz sollte erstmals bei der Kommunalwahl am 15 . 3. 1990 zur Anwendung 

kommm. Dies wurde durch die einstweilige Anordnung des Bundesverfassungsge­
richts vom 11.0kt. '989 gestoppt. Das Gericht hai die einstweilige Anordnung 

verfügt, um die Möglichkeit der Verletzung »grundlegender Verfassungsprinzipien. 
zu verhindern . Würde der Kreis der W:lh!berechrigten über die Angehörigen des 

deutschen Volkes hinaus ~lIsgcdehnr, so könne dies nicht nur die in Art. 18 Abs. 1 

GG verankerten Grundsätze für die Wahlen in den Ländern verletzen; auch das 

Wahlvolk und damit der Ausgangspunkt aller demokratischen Legitimation könne 

falsch bestimmt sein. Demgegenüber komme dem Bestreben, das Wahlrecht einem 

Personenkreis einzuräumen . denl es bislang nicht zukam. geringeres Gewicht zu. 

Der Zweite Sen~t hat damit zur Hauptentscheidung noch keine ·Weichenstellung 

vorgenommen. Dies hälle er allerdings getan. wenn er es im März 1990 zur 

Beteiligung von Auslandern an der schleswig-holstcinischen Wahl hätte kommen 

lassen. Eine Wahl. die bereils unter dem Vor,eichen der möglichen, aber noch nichr 

entschiedenen Rechtswidrigkeic angetreten wird, beeinträchtigt in unerträglicher 

Weise die freie Entscheidungsbildung und die dabei :wm Ausdruck kommende 

demokr;l.tischc Veramwonung des VolkssouverWs. Unentschlossenheit. Zögerlich­

kelt hätte die Folge beim Wahlakt sein können . Allerdings kommt in der Entschei­

dung zum Ausdruck. daß enlS(hafte Zweifel an der Verbssungsmäßigkeil der 

Regelung exisrieren . Ob diese ausräum bar erscheinen, isr derzeit noch orfen.!' 

DIe Hamburger Neuregefung vom 20. Februar 1989 

Hamburg hat durch das Gesetz zur Einführung des Wahlrechts für Ausländer zu 

den Be2irksversammlungen vom 20 . Februar 1989 eine Wahlberechtigung für alle 

Ausländer eingeführt. die sich am Wahhag seil mindestens acht Jahren im Gc1tungs­

bereich des Grundgesetzes aufllahen und eine AufenthalLSerl~ubnis besit:l.en.6 Ob­

gleich der Kreis der Ausländer. die in den Genuß der Hamburger Neuregelung 

kommen. sehr viel weiter geht als in Schleswig-Hoistein. erscheint die ebenfalls 

gegen die Hamburger Neuregclung anhängige Klage der CDU/ CSU-Fraktion 

weniger aussichcsreich. da es in Hamburg nur um ein Wahlrecht auf Bezirksebene 

gehl. Nach Art. 4 Abs . 1 der Verfassung der Freien und I-hnsestadt Hamburg vom 
6.Juni 1952 »werden slaatliche und gcmeindliche Tätigkeiten nicht gecrennt«. Die 

Bezirke sind den Kommunen in den Fb"chensta3ten nicht vergleichbar. sie sind 

.. Verwaltungsgliederungen mit begrenZter EnLScheidungs- und Mirwirkungsbefug­

nis in Angelegenheiten lokaler Pb.nung und Infrasrruktur«? In Hamburg geht cs 
also gar nicht um die Einführung eines Kommunalwahlreclns tür Ausländer; die 

Bezirksvcrsammlungen sind keine Kommunalparlamentc.s Kernpunkt des Streits 

vor dem Bundesverfassungsgericht wird bei diesem Verfahren. wie etwa in den 70er 

5 S. Beschluß vom 1. M.\J 1989 (GOVBI. SH vom '7· M>J 198,. S. 5) . 

l3 A, 1 llvf 1/S9. 
6 Gesetz 7ur E;nfuhru~g des Wlhl,cchts (ur All sl;indcr zu Jcn B~;tlrk,,·<r,"mmlung'·ll vom '0. Februar 

'989, H3mburglSCht" GVBI. Teil '. S. 29 . 
7 Helmu. R;IlSIJ~g, Junlorw,hlrccht für Inbndcr f,emde, St ;l alsang~hÖrlgk~". NJW '989, $. 10lS f. 

(5. 101 9) . 
s So zu Rech. Brun-Ollo ßrydc, Amländcrw,hlr",IH und gnlodgeselzhchc Dr mokr,u r, jZ 1989, 

S 2571L. $. ,61: andere, Ans.eh1 "'<v, Ulnch Karpen. Kommun.lw1hlrcch. {u, Au,l.nder. NJW 1989. 
S. 10. z{f., 10 1 11. 
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Jahren beim Hochschulurteil9 oder in den Boer Jahren beim Mitbcstimmungsurteil 
sein 'O, ob und inwieweit die Verfassung Z.ur Frage des Ausländerwahlrechts auf 
kommunaler Ehene überhaupt Aussagen enthält oder ob es sich hier nicht um eine 
politische Frage handelt, die der verfassungsgerichtlichen Beurteilung entzogen ist. 
Die Diskussion um ein Ausländerwahlrecht war zum Zeitpunkt der Entstehung des 
Grundgesetzes nicht vorhersehbar. Das deutsche Wirtschaftswunder ist ein Phäno­
men der joer Jahre, und erst der dadurch ausgelöste Arbeitskriftebedarf (ührte zu 
einem relevanten Zuzug ausländischer Mitbürger und zu der nachfolgenden Integra­
tionsfrage. Wenn diese Entwicklung also bei der Konzeption der Verfassung so 
wenig vorhersehbar W:H, so spricht einiges dafür, daß die Verfassung diese Frage 
offen ließ, die Einführung des ALlsländerwahlrechts also politisch zu entscheiden 
wäre." Auf diesen Punkt konzentriert sich jedenfalls, spätestens seitdem die Klage 
vor dem Bundesverfassungsgericht absehbar wurde, der eigentliche juristische 
Streit: Lassen sich aus der Verfassung r(>ehtliche Hindernisse gegen die Einfiihrung 
eines kommunalen Ausländerwahlrechts ableiten oder hat der Verfassungsgeber 
diese Entscheidung der politischen Kompetenz des für das kommunale Wahlrecht 
zuständigen Landesgesetzgebers überlassen? Die verfassungsrechtliche Diskussion 
kreist dabei vor allen Dingen um drei Fragenkomplexe: 

I. Ist die Einführung eines Ausländerwahlrechts mit dem Prinzip der Volkssouveränität des 
Art. 20 Abs. 2 GG vereinbar? Dies könnte insbesondere d~nn nicht der Fall sein, wenn 
An. 20 Abs. 1 .uf das deutsche Volk be5chr3nkt w~re. Das Bundesvcrfassungsgeneht hat In 
seiner emstweiligen Anordnung vom! 2. Oktober '989 die Gefahr, daß es w einer falschen 
Bestimmung des Begriffs. Wahlvolk. komme, als schwereren Nachteil emge>tuft als die 
Gefahr, die dadurch entstehen WIrd, daß auch im März 1990 die Ausländer von der 
Kommunalwahl In Schleswig-Holsteln noch ausgeschlossen bleiben. Es hat damit diese 
Frage noch nicht vorentsdlleden, aber doch als offen hingestellt und vOr allem ihre 
welltragende Bedeutung als .Ausgangspunkt :tIler demokrallschen Legltlmation- herausge­
stellt. 1') 

2. VorausgeSetZl, Ar\. 10 Abs. 2 GG cnlh~lt diese Bcschrmkung, ist sie nach den Homogeni­
tätsbcsnmmungen des An. 28 Abs. ) dann auch auf Regelungen des kommunalen Wahl­
reehL< übertragbar? 

}. Unlösb~r verbunden mit der zweiten rr~gc ist die drille frage nach der Rechts,tellung der 
Kommune lufgrund von An. 28 Abs. 2 GG. Sind kommunale Wahlen mit den Wahlen zu 
Bundes- und Landesparlamenlen überhaupt vergleichbar oder handelt es Sich hier nicht um 
emen Bereich der Verwaltung, der andere leglllmawrlsehe Voraussetzungen als die staatliche 
Ebene kennt? 

B. Die Streitpunkte 

I. At/s{;inderwahlrechl und VofkssOHVertimCd/ 

a) Wordaut lind Systematik 

Art. 20 Abs. 2 GG gewährleistet das Prinzip der Volkssouveränität mittels Wahlen 
und Abstimmungen. Im Gegensatz zur Präambel und zu An. 146 GG, in denen 
ausdrücklich vom deutschen Volk die Rede ist, enthält aber Art. 20 Abs. 2. das 
Adjektiv »deutsch« nicht. Es ist schon erstaunlich, daß in der Präambel vom 

:> I:lVerfGE }j, 79. 
10 BVerfGE jO, 290. 

JI In die,. Richtung geht otw.\ die Überlegung von Manfrcd Zul.ecg. JUrl ' tl sche Str'''punkte zum 
Komm"nolwlhlrecht für Auslander. ZA R '9RS. S. I J ff. 

110 S. Fn. f. 
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deutschen Volk die Rede ist, denn es heißt ja don, daß das deutsche Volk kraft 

seiner verfassungsgebenden Gewalt dieses Grundgesetz beschlossen habe. Weder 

wurde das Grundgesetz von einer volksgew:ihlten Nationalversammlung beschlos­
sen noch dem deutschen Volk zur Entscheidung vorgeleg!. " In Ar!. 10 Abs. 2 GG 

flucht hingegen der Bezug zwischen Volk und DeulSchsein gar nicht mehr auf, so 

daß man von der Worcauslegung her und auch aus te:-.:tsystcmatischen Überlegungen 

d3l.u kommen müßte, hier zu sagen. die Frage sei vom Verfassungsgeber an dieser 

Stelle offengelassen worden. Genau dies wird von eincr im sraatsrcchclichen Schrift­

tum starken Rückhalt findenden Gruppe'] bestritten. Nach dieser Auffassung 

bezieht sich der Volksbegriff des Ar!. 20 Ahs. 2 GG aue das Staaesvolk, auf die 

Personen also, die dem Staat durch ihre Sraatsangehörigkeit verbunden sind." 

Zunächst ist bei dem VolksbegriH auf Verfassungsebene ohnehin zwischen einer 

.Pouvoir ConSUlUant« und einer »Pouvoir Constitue« zu unterscheiden. Die erste 

iSI die verfassungsgebende Gewalt; sie liegt der Staa.[sgewalt voraus und isr mir ihr 

niche identisch . Die z.weite ist die vom Volk in Wahlen und Absummungen nach 

Art. 20 Abs. 2 Sarz 2. GG ver faßte Gewalt. Wer an ihr teilhaben kann, bestimmt in 

den Grenzen der Verfassung das Geselz, Heht also insofern z.ur Disposition des 

einfachen Gesetzgebers.' s Die Herabsetzung des Wahlalters auf 1 g Jahre war eine 

solche Neubestimmung durch Novellicrung \'on § 11 BWahIG . 

Die Auffassung, die den Volksbegriff mit dem der Staatsangehörigen gleichsetzt, 

verengt das gesetzgeberische Ermessen. Soweit sich diese Auffassung auf die Drei­

Elementen-Lehre des klassischen Staatsrechts beruft'6, bleibt sie die Antworc schul­

dig, was de.nn nun eigentlich das Staarsvolk ausmacht. [nhalt und Grenz.en der 

Staatsangehörigkeit müssen erst einmal definiert werden . Auch dafür ist aber der 

Gesetzgeber 7.uscandig; die zentralen Regelungen enthält das RuStAG, das etwa in 

§ 25 im Laufe seiner Entwicklung variierende Auffassungen zur Frage der Doppcl­

staatsbürgerschaft enthielt. Die Frage, welches denn nun die eigentliche Legitima­

tionsbasis ist, das vom Gesetz.geber aufgrund seiner StaalSangehörigkeit definierte 

Volk oder der in einem davorliegendcn Akt infolgedessen noch nicht so klar 

definienen Volkssouverän, isr eine Frage wie die bis heute nicht gelöste frage nach 
dem Ursprung von Henne und Ei. Um dem VolksbegriH des An. 20 Abs. 1. eine 

restriktive Interpretarion beigeben zu können, bedarf es also anderer, maleri,,)e .. 

Erklärungsansätze. 

b) Nattonal.slaatliche l'oJkssoJ.lveriiml'it 

Materiale oder inhaldichc Erklärungsansätze knüpfen an die nationalstaadielte 

Tradition der deutschen Verfassungsgeschichce und ihre Ausprägung im Grundge­

setz an. Die Sraarsangchörigkeit ist cin Institut, das mie der Enrslchung der 

r 1 Hans Me,er spncln deswegen 7.U Recht von Cln er .handle .. ,n Unwahrheit< des Verl3ssungsgebrrs. 
Anhörung ,·ne Ocr Bü rgerscha ft der Fre,en und H.nst'Ud, H.mburg, Beneh, J es Rl'<:lll$aUs.schu,ses, '\. 
Wahlpc"od~. Drs. '}/}"\ vom U.I.1989, $ . 67. 

') r'Pler '),flehl so!!'r ,·on der '·g,nz uben ... ,egendtn re<:h«w",m,ch,hlichen Ln<""ur-, ,n o H'M·Jurgen 
rap ,er. Vert..ssungslro.gen des kommun~len Auslönderwahlrcchl5. KrllI>ehe Vienclj:Ulfesschri[. '987, 
S. )09 1(., S. Je<). Er""'hn\ werden etwa Herzog. In: M.un"müng. Kommen"r zum Grunrlgt<eL>., 
Art. 10 Ab,. ! Rdnr. 10; Slern. Da. SI1."r~chl der Bunclcsrepublik Deu1SchbnJ, B.nd ~ . 1980. s. 4 H.; 
Isensu, Oie Sl.lll5fCchlliche Stellung der Ausllndcr ,n der Il ulldcsrepublik Deu,"chbnt.!, VVl.>~IRL 
'974. s. ~91l· (s. 9» und Döhnng. Die sra"sr~clHlicn~ Stdlul1g cl "r Ausl.ndcr. VVDStRL '974. S.7((., 
S. HI u . • . 

'4 Vgl. rap ...... l . •. O. 
'J Zu Recht Brun-Ollo Brydc, Ausl:indcrw.hlrccnl "nd grundg~cl:djch~ Dcmokr'HC. JZ '989, S. 'J7 ff .• 

S. 'S9; , . h,c.-,tu auch KArpen •. a. 0., S. '0' j, cl .. {reilich 2U Clnem .nd<ren Er~l"bnli komm, . 
• 6 So ClW' S'l'''' •.•. 0 . 

293 

https://doi.org/10.5771/0023-4834-1990-3-290 - Generiert durch IP 216.73.216.83, am 09.03.2026, 04:03:35. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771/0023-4834-1990-3-290


294 Nationalstaaten im 18., vor allem aber im 19. Jahrhundert ihre überragende Bedeu­
tung gefunden hat. Die Rechesverhällnsse vor dieser Zeit waren viel komplexer und 
unterschiedlicher. Es gab .Eingeborene., "Eingesessene«, »Landkinder«, ~S[adt­
bürger., .. Untertanen .. und aus :\llen Bindungen herausfallende Heimadose, Vaga­
bunden oder auch fahrendes Volk.'7 Diese auf differenzierten Rechtsverhältnissen 
beruhenden Bindungen. die eine Scadtbürgerschafc, sdindische Bindungen oder auch 
die grundherrlichc Untertänigkeit zur Grundlage haben, wurden erst im [8. Jahr­
hundert durch ein Rechtsverhältnis zum Staat ersetzt, die die heutige Staatsangehö­
rigkeit kennzeichnet. 'S Sie taucht erstmals in der französischen Verfassung von, 79 [ 

auf. Art. 2-6 dieser Verfassung enduken genaue Vorschriften über den Erwerb der 
Eigenschaft eines .. Citoyen Franc;ais«. Voraussetzung waren Volljährigkeit, wirt­
schaftlichc Selbständigkeit oder eine gewisse Bildung. Diese Staatsangehörigkeit 
konn[c aber verloren gehen oder auch suspendiert werden; sie betraf also im 
heutigen Sinne nicht die Franzoseneigenschaft. Die KonstiHltion von t 791 und auch 
der spätere Code Civil enrhielten Zugehörigkeits- oder Verläßlichkeitskriterien, die 
sich nach den Verdiensten um Frankreich lind die Revolution richeeren. Diese 
Zugehörigkeit betraf die politische Aktionsgemeinschaft und hing insofern nicht 
von Abstammung und Nationalitä[ ab. '9 

Entstand also dieser erste $taatsangehörigkeitsbegriff durch eine positive Zuord­

nung, so entwickelte sich das Staatsangehörigkcitsrecht des 19. Jahrhunderts eher 
durch eine negative Abgrenzung. Mit dem Ansteigeo der ßevolkerungszahlen, 
insbesondere in den Unterschichten, entstand das Problem der Verelendung der 
Massen, das auch unter dem Schlagwort .Pauperismus« behandelt wird . Die 
Bevölkerungscxplosion führte nicht nur z.u dem gemeinhin bekannten Zug nach 
Übersee, sondern auch zu einer verSTärkten Binnenwanderung in Deutschland und 
scinen Nachbarländern. Dies stellte die betroHenen Staaten vor bislang niche 

gekannte Probleme der Aufenthahs- und Subsistenzsicherung. Dcr Zustrom von 
Hilfsbedürftigen überlastete die bescheidene eigene Armenfürsorge, Die Einz.clstaa­
ten wehrten sich gegen diese Belastung durch Abschiebungen, aufgrund dessen 
entstand die Forderung, anderen STaaten nur deren eigene Angehörige zuzuweisen. 
Dies führte zu einer vertraglichen Regelung, wer in welches Land abgeschoben 
werden durfte; dies war der Staals~ngehörige des [9. Jahrhunderts. In einer mulrila­
u~ralen Vereinbarung zwischen Baden, Bayern und Wümemberg wurde dies im 
Jahre dll6 auf die Abkömmlinge des VaTers. auf ausdrücklich aufgenommene 
Untcnanen und auf Staats- und Heimatlose begrenzt, die in nähere Verbindung mit 
dem Staat getreten waren. '0 
Dieser ursprünglich gruppengese[zlich definierte Staars~ngehörigkeitsbegriff, hinter 

dem ökonomische Überlegungen standen, wurde beka.nntlich in der Zeit des 
Nationalismus bis zum Wahn vom Herrenmenschen hin übersteigert und h:n in 
dieser pervertierten Form wesentlich zum EnTstehen der großen Kriege unseres 
Jahrhunderts beigetragen. Gleichwohl hat ~ueh der Verf~s5ungsgeber des Grundge­

setzes d~s Nationalstaatsprinzip nicht aufgegeben. Es kommt ctwa in der bereits 
angesprochenen Präambel zum Ausdruck, mit dem das .deutsche Volk. beschwo­
rcn wird, in den Deutschen-Grundrechten, etwa in der Berufsfreiheit des An. 12 

'7 $. Helmut QUlrl15ch, StO'15,ngehongh" und Wohlrechr, DÖV (98), S. 1 Cf., S.4. 
I g Qu.nt>ch ' . l . 0., IOsb<sondert Jber di~ ,usliihr\ichc D,rlegung von Roll Grnwfn, St., .. und S",,,,n­

gehöngkcu, '973, 5. 56 (I. 
'9 S. Gr;1\ven. s. ,611. OlfS komm, bel Quar)l$cn (S. 6) ebfnSOWtntg zum AU$druck "'I< bel KJrpcn 

•.•. 0., s. IOI~, der SIch ,uf Gr>wort und QUHluch beNI •. 
>0 S. Qu,rltsch, S. 5 und Gr>wcn. S. 1}5 H. 
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oder auch in den staadichen Symbolen wie der Bundesllagge Schwan-Rol-Gold, 

die in Art. 11 ausdrücklich festgeschrieben wurde." 

c) Relal/vlerung des NallOnal51L1atlichen Im Grundgesetz 

Der Verfassungsgeber- hat dies aber durchaus relaliviert und nieiH an der starren 

Vorstellung der Welt als polilischem Pluriversum" festgehallen, in dem SlJalen und 
die hinter ihnen stehenden Staatsangehörigen m~ßgebljche Organisationshktoren 
sein müßten. Gegen den nationals(;utlichen Charakter der Verfassung hal kürzlich 
Oberndörler das republikanische Prim.ip ins Feld gcfühn. Nach Oberndörfer 
unterscheidet sich vom Nationalstaat mit pJrtikularen nationalen Imeressen die 

weltbürgerliche, offene Republik. Als historische Belege führt er für sie auch die 

französische Revolution ;In. Nach dem Verfassungsentwurf vom Juni 1793 sollten 
nämlich »alle in Frankreich geborenen und wohnenden Menschen ... französische 
Bürger. sein.'l Für eine Entwicklung weg vom Nationalstaat und hin zu solchen 

republilctnischen VorSleIlungen sprechen nicht nur die zurückliegenden negJtiven 
Erfahrungen mit dem Nationalstaat, sondern insbesondere aktuelle Entwicklungs­
lendenzen. Aufgrund der durch moderne Verkehrsmittel geringer werdenden räum­
lichen Distanzen, aufgrund der zunehmenden Verdichtung grenzüberschreitender 
Kommunikalionsströme durch die modernen Medien, aufgrund des MassentOuris­
mus, Jufgrund aber ;lUch der immer neuen Flüehtlingswellen wird die Bedeutung 
nationaler G renLen relativiert. Nationale Souveränitätsvorstellungen werden in 

unserer Zeit mehr denn je in diesem Jahrhundert in Frage gestellt; bei einer 
ÜberbetOnung werden sie zu einem Anarchronismus. Statt dessen werden, wie 
Obern dörfer zu Recht betont hat, "übernationale Kooperation und Zusammen­
schlüsse zu einem Postulat der Vernunfl für das Überleben der Menschheiv<.'" Diese 
Emwicklung zu einer grö(~eren WeltoHenhei! ist in der Konz.eption des Grundge­

setzes durchaus angelegt; unsere Verfassung enthält nicht nur die lngesprochenen 
nationalstaatlichen Elemente; bereits z.um Zeitpunkt des Enrscehens des Grundge­
setzes war klar, daß diese nicht uneingeschränkt in die Neukonzeption aufgenom­
men werden konnten. Die Gefahren des Nationalstaats hatte man durch schmerzli­
che Erfahrungen kennengelernt, so daß nationalstaadiche Elemente nUll in einem 
bewußten Gegensatz zur internationalen Öffnung der Neukonzeption treten muß­
ten. Art. 24 Abs. I ermöglicht dem Bund, Hoheitsrechte auf zwischenstaatliche 
Einrichtungen z.u übertragen. Diese Entscheidungsoprion für internationale Rege­
lungen ist zugleich eine Option, die den Verlust nationaler Entscheidungskompe­
lenzen in Kauf nimmt. 
In der Tat haben wir in der Europäischen Gemeinschaft eine eigene Rechtsordnung 
entwickelt, die mit Vorrangrechten vor nationalem Reche ausgeSLaller ist. Auch das 
Bundesverhssungsgericht hat mit dem sogenannten Sobnge-JJ-Beschluß die 

Grundrechtskontrolle gegenüber der Gemeinschaflsgewalt aufgegeben.'l Wenn die 

11 S. dnu Albert ßl.,.;k.mlnn, D>s N>uon,ls l :\.~t spnn7Jp ,m Grundg'"'<'" DOV I,S8. S_ 4J7 (I. 
II Dies ,leih Ernst Wolfg:mg Bochn(ord~, In : ·. Drmokr,,,e .\s Vtrf"sung"pnn~lp., In: I<.-nscc/Kirchhof 

(Hrsg.), Handbuch ,1<-s S .... sr<·chu. Band I, 1987. S. 887(1.. S. 904 her.:tus und ""rd d,mll Im Schrihs .. ~ 
der Kläger geg"n d.s Sehlcswlg· Hol$lclnlschc Gesctz zur And<rung des Gemeinde· und K ,e"\V.hlge,,,· 
~<"> vom ll . Fcbru>T 1989 31s Beleg gegen eine mcnschenrt<:hllich. Begründung des Ausbndtnv~hlrcch" 
herangezogen (l.<n, c. a. a. 0 .. S. 45 H.) - 111 'o"'cu "lrnllseh OVG NW lJrteli v_ 16.9,1986 - 11 A 476/ 
8S ' 

I J Die", Obemdorlcr, Ocr N,IIon.ISla.t- <In Hind,·rn .. (ür das d,uernd< Zusammenleben mit (Iho", h"" 
Mindcrhclten) ZAR 1989. S. J fi., S. 6. 

24 Obemd<>rl.r, , . • . 0 .. 5.6. 
'1 Auf diese EnlwlckJuob wem Zuleeg"tu Recht hIn. In: JUf"llsche S'fCllpunk,c ~um Kommunllw,hlrcch, 

lur A\lsländer. ZA R 1988. S_ I) 11., S. I Sr. (s. BVcrfGl:. 7). 339)· 
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Verfassung es wläßI, daß von Ausländern dominierte Gremien über den hochwich­

tigen Bereich unserer Wirtschaft entscheiden, hier unkontrolliert von nationalen 

Gremien gar Bußgelder verhängen dürfen, so dokumentiert dies nachdrücklich, daß 
der Verfassungsgeber die politischen Gewalten bei ihren Entscheidungen ~uch im 

innerstaatlichen Bereich nicht auf nationalstJatliche Lösungen festschreiben wollte. 

Die viel weniger weittragende Mitverantwortung der ausländischen Wohnbevölke­

rung über Gremien. die etwa über Bebauungspläne oder auch die kommunale 

Straßenführung i'.u entscheiden haben, klnn danach nicht prinzipiell aus verfas­

sungsrechtlichen Überlegungen heraus verbaut seinY 

Schließlich war es auch die EG-Kommission, die \988 einen Vorschlag für eine 
Richtlinie über das Kommunalwahlrecht für Ausländer erarbeitet hat. Danach 

sollen die Mitgliedstaaten den Staatsangehörigen anderer Mitgliedstaaten, die sich 

regelmäßig in ihrem Staatsgebiet aufhalten, das aktive Wahlrecht bei den Kommu­

nalwahlen in der Gemeinde geben, in der sie ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben. 

Das passive Wahlrecht soll nach einem ununterbrochenen Aufenthalt von einer 
Zeitspanne von höchstens zwei Amtszeiten eines Gemeinderates in dem Gastland 
gewährt werden.'7 

Die Entwicklung von einem nationalstaadichen Standpunkt hin zu der von Obern­
dörfer als Gegensatz benannten ~weltbiirgerlichen offenen Republik«,g ist gerade 

bei der Einführung eines A usJänderwahlrcchts auf kommunaler Ebene zu einem 
deutlich zu verfolgenden Trend in den westlichen europäischen Staa~en geworden. 

Ohne Rücksicht auf die Staatsangehörigkeit des Ausländers gewähren inzwischen 

die Niederlande, Schweden, Dänemark, Norwegen, Irland und die Kantone Ncuen­

burg und Jura in der Schweiz ein Ausländerwahlrecht nach unterschiedlich langen 
Wartezeiten. Finnland gewährt es Angehörigen nordischer Staaten, Großbritannien 
»british subjects. oder Iren und Portugal und Brasilien gewähren es nach einem 

wechselseitigen Vertrag.'? 

Das Grundgesetz hat einen solchen Weg nicht durch eine national-staatliche Kon­

zeption versperrt, es hat sich vielmehr für den »offenen Nationalstaat« cntschie­

den.J° Dies kommt nicht nur in Art. 24 Abs. \ GG zum Ausdruck. Auch die 
sprachliche Offenheit des Ar\. 20 Abs. 1 GG selbst ist ein Beleg daflir. In der 

Republik Irland gehl nach An. 6 mit der gleichen Formulierung wie im Grundge­

setz alle Staatsgewalt vOm Volke aus, gleichzeitig sind aber sonstige vom Gesetzge­

ber bestimmte Personen zur Wahl zugebssen; die Souvedniüt des Volkes ist nicht 

beeinträchtigt, wenn das Wahlrecht auf Ausländer ausgedehnt wird. Der national­

staatlich definierte Volkssouverän des 19. Jahrhunderts ist :1lso nicht festgeschrie­
benY 

d) Hinwendung zur mternaltonalen Offenhcu Ln der Verfassung>wlyklichkeu 

Die Hinwendung zu mehr internationaler Offenheit vollzieht sich auf dem Hinter­

grund von Bedingungen, die gegenüber den Entstehungsfaktoren des Nationalst;lats 

16 S. Wol(g:l ng D'u/)Ier. Der Al1 sl:i"dor ,Is Un'<Tlln - "'n D,ucrzu."nd> Au, Po);,ik und Le"g~sch,ch,e. 
B 14/88. $.4' fl.. S .• ,\. 

'7 S. den Vorsehbg der EG·Kornm","on ',um Kommllnalw.hlrecl" fur Auslander. NV","Z ,?8,. 5. H' Ir. 
~8 A.l.O .• 5·4· 
'9 S. die U",c"uchun~ dc , eh~m.ligcn FDP·Sen"lor> Hall'< R,u (J'hmhurg), d.rgc<tdh 10 , C",<rn B~nch, 

In cl,·. Anhörung der Bürgers ch~ft vom j!. 1. 1989 (Burg .... schlft der I'm,·o und Han seSl,dl Hamburg, 
1)". 'JI J I , S. S. 26 L), ",:he ouch d,,", ßlli leon cler E mop :iischco GeJllt"lnsch.1ftcn 7/'986. Dls W,hlrech, 
der Bürger da M ilglied5S1JJlCn der G"rnell1Sch.1t b,·, Kommunal,,·ahlm. 

JO Zulccg, In ZAR ••.•. 0 .. S. ,8. 
}' S. den HinweIS "on Brun-Ouo BryJc In der <r ..... 1hmen Anhoruog vor cl,.,. rbmburgL"r Bli rgersch.fl, 

S.60. 
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im oben beschriebenen Sinne stark veränden erscheinen. War der Nae;onalieälsbe­

griff des {9. Jahrhunderts von der Sorge darum bestimme, welcher sozial Norlei­

dende in welches Land abgeschoben werden durfte, welche nationale rürsorgecin­

richtung also letztendlich aufzukommen hatte, so rückte in der Bundesrepublik 
jahrzehntelang anstelle dessen eine aktive Förderungspoli[ik des Zuzugs von Aus­

ländern, die uns faktisch zu einem Einwanderungsland werden ließ. MiCle der \oer 

Jahre begann die Anwerbepolitik der Bundesrepublik nach ArbeilSkräften, die bis 

1973 zu einem Ausländeranreil in der Wohnbevölkerung von 6,4% führte.!' Als 

[973 als Reaktion auf die WirtSchaftskrise ein Anwerbestopp verhängt wurde, 

kehrten die Ausländer weitestgehend nicht in ihre Heimatländer zurück. Im Gegen­
teil! Familien wurden nun verstärkt nachgeholt, so daß der Anteil der ausl~)ldischen 

Wohnbevölkerung weiter zunahm. Er lag J979 bei 6,6%, als der damalige Auslän­

derbeauftragte, Ministerpräsident a. D. Kühn, den Tenninus von der " faktischen 

Einwanderungssituation a prägte und die volle rechrliche und tatsächliche Gleich­

stellung des integrationsbereiten Teils der Zuwanderer fordene. 11 

Unter einem Einwanderungsland im Sinne des Staatsangehörigkeitsrechts verSIeht 
man zwar ein Land, das seine Politik darauf ausrichtet, dureh gezielte Einbürgerung 

von Ausländern das Staatsvolk ;w vergrößern. l 4 Das ßundesvc:rwaltungsgericht 

akzeptiert aber auch den Begriff des Einwanderungslandes in einem aufenthalts­

reclnlichen Sinne und verstehe darunter die Einwanderung von Sraarsfremden zum 

Zwecke der Niederlassung für eine gewisse Dauer.l5 So besehen sind auch Auslän ­
der, die sich mehrere Jahre in der Bundesrepublik aunulren und keine konkreten 

Rückkehcabsichten haben , Einwanderer. l6 Die Bundesrepublik ist zumindest :LU 

einem ~Einwanderungsland wider Willen- geworden. l6• Damit ist aber auch der 

Entscheidungsspielraum des Gesetzgebers verengt worden. Im Rahmen des Ver­
hältnismäßigkeirsgrunds~tzes ist bei der Frage des Ausländerwahlrechts gegenüber 

nationalstaadichen Belangen nunmehr auch »einiges an GrundrechtssubSCJnz auf 
die Waagschale zu legen ,, )), das die Situation dieser VOll uns ins Land geholten 

ausländischen Mi(bürger berücksichtigt. Die einseitige Berucksichtigung national­

staatlicher Elemente ist so gesehen heute nicht mehr verfassungskonfonn. 

Der Volksbegriff der Verfassung ist also offen geblicben. Die restriktive Verengung 
auf das in An. 10 Abs. 2 nicht erw~hnte deutsche Volk uberbetonl die nation;tIS[;l~t­

lichen Elemente der Verfassung und vernachlässigt, um in der Terminologie von 

Oberndörfer zu bleiben, das Republikanische. Auch die von den AntragsteIlem im 
Normenkomrollverfahren vorgetragenen weiteren Argumente für einen reduzierten 

Volksbegriff widersprechen dieser These von der Offenheit des An . 20 Abs . 2 GG 

nicht, Welln Tsensee ausfühn, der Ausländer habe ja jederzeit das Recht, in seinen 

HeimatStaat zurückzukehren, könne aho im Gegensatz zum deulSchen Bürger 
entrinncn und genosse so eine Freiheit ohne FolgenverantWoTlungli. 50 sticht dieses 

F Uwc And~rsenlM.nfret.l Cryns. roliu$ch~ BeteiJi gung,mögJichkeiten von Auslän dern ,m Kommun,Jbc­
re,ch, Au. Politik und ZeJlge;ch"htc, 1984 , S Ji. S. H{f., $.31; Dietm~r Breer, Die Mil\vlrkunb \'on 
Au"I:ind ern an der polimchcn \\"Iknsbild ung In der Bundesr.publik neul<chlaod durc h Gcw~hrun~ des 
W.,hlrcchl>, ,n,be,ondere d" Kommunalwlhlr",h ... llerl'" '982. S. 'l. 

JJ Ouo Uhlitz, DeutsCh .. Volk oder multikulturelle GcsdlschJlt' Rechl und Politik '986, S. '4) ff., S. '4J ; 
Bre(.'r l 3_l . 0 .• S . 21 . 

l4 Bn:'CT, l _;] 0 _1 S. ,1.1 . • 

JS BV,,.,..GE }6, S0, I' 1.; J~ ' 90, 9'­
)6 Br<er, ., .. , . 0. , S. 'J. 
)6a Alcxander Schmk, Komltltlll.lwah lretht für Ausl , nder? DVBI. '9&8. $.417 ff.. S. 4 '7 . 
)7 Gunthcr Schwerdt[eger. Einwandc.n,ng,bnd ßunocSr"publik' In: G.rlllI-d Schuh (Hrsg. ), Einwa nde · 

rungsbnd BundcsrcpubJik Deulsc),J.md? Bldcn-B:tdcl1 '98" S. 9 fl., s. '5 . 
)8 Jo«ph I,cnstt, Kommun,lwaJ,lrccht für Ausl:inder .us der Sicht der L:\Jldc.vcrhssung Nordrhcm­

Wt stfalcn.' und der BunJc,verfa"unt:, Kn\lsc!,,· Vicnclj.hresschri(l '987, S. 3oofL, S. )01 L 
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Argument doch gerade für das kommunale Wahlrecht nicht. Die interlokale Mobili­
tät ist in höheren sozialen Schichten starker ausgeprägt als in niedrigeren sozialen 
$chicluen.-'9 Lokale Bindungen der zumeist der Arbeiterbevölkerung l!ngehörenden 
ausländischen Mitbürger sind nach einigen Jahren Ansässigkeil, die ja das Auslän ­
derw:thlrechr voraussetzen würde, kaum geringer ZoU veranschlagen ~Is bei der 
deutschen Wohnbevölkerung. Und auch international ist der Deutsche von Geburt 
nicht schicksalhaft mir seinem Staat verbunden, da An . 2 Abs. I ihm das Recht zur 
Ausreise und Auswanderung gibr.<o Und auch die Tatsache, daß Art . 20 Abs. 4 GG 
das Widerstandsrecht ausdrücklich nur den Deutschen zuspricht, ist kein Beleg 
dafür, daß der Volksbegri(( des Art. 10 Abs. 2 GG entsprechend verengt sein muß.<' 
Der VolksbegriCi des Art. lO Abs . 2 GG ist älter :lls die Konzeplion des An. 20 

Abs. 4 GG. Diese kam nämlich erst mit dem 17 . Gesetz 7.ur Ergänwng des 
Grundgesetzes vom 24_ 6, \968 in die Verfassung. Den Volksbegriff des An. 10 

Abs. 2 GG konnte und durfte dieser neue Artikel nicht berühren . Dies verbot 

An. 79 Abs. 3 GG. das sogenannte verfassungsfcste Minimum, das sich ausdrück­
lich auf An. 20 GG bezieht, 

z . AllSländerwahlrecht und Demokrl1t1cprtnZlp 

ISI somit der VoJksbegriff des Art. 10 GG wenig aussagekräftjg für die Frage des 
Ausländerwahlrechrs, so hilft der Demokratiebegriff eher weiler. D ie grundgesetzli­
ehe Demokratie hat bewußt den Menschen mit dem Menschenwürdeprinzip an die 
Spirze der Verfassung gestellt und hat damit zum Ausdruck gebracht, daß die 
gesamte Organisation des Staales um des Menschen willen geschieht und nicht 
umgekehrt. Im Gegensatz zur Weimarer Verfassung, in der Grundrechte mit 
Art. 1°9 H. erst im zweiten Teil aufgeführt wurden, haI der Bonner Verfassungsge­
ber auch die indiv iduellen Freiheitsrechte im ersten Abschnitt an die Spitze der 

Verfassung gesreJk Er bringr damit zum Ausdruck, daß Demokratie eine der 
Selbstbestimmung des Menschen verpllichrete Staatsform sein 5011. 4 ' Der Untena­
nenstaat, in dem die Legitim ierung staatlicher Herrschaft aus anderen Quellen 
gespeist werden konnte al s aus der der Biirger, ist damit verabschiedet, Statt der vom 
Vertreter der Kläger verwandlen Terminologie der UntenanenherrschaftH kann 
sich Demokratie nach der Konzeption unserer Verfassung nur auf die Herrschaft 
der durch die staatliche Hoheitsgewalt Beuoffenen Stürzen. Volkssouveränität in 

diesem Sinne bedeutet, daß die Übertragung von Hcrrschaftsgewah an die Volks­
venreter deswegen zeitlich begrenzt ist, wciJ die Rückkoppelung Lwischcn Herr­
schaftsausübung und Herrschaft immer wieder hergestellt werden muß. I n dieser 
Demokratie muß es vordringl ich immer darum gehen, Inhalt und Ausmaß der 
Betroffenheit jederzeit in einem höchstrnöglichen Grad an Prazision auszumach en, 

um diese Korrelation 7.ur Herrschafrsvermitelung herstellen 7.U können . Die Selbst­
bestimmtheit der demokratischen Enrscheidungsprozesse wird in dem Umfang in 
Frage gestellt, in dem die durch Herrschaftsausübung Betroffenen von den Legiti­
mierungsvorgängen ausgeschlossen erscheinen. Die Frage des Ausl ä{lderwahlrechts 

!9 Vgl. M:1nf",,:1 Zulc<'!:, Einwamkrung,bnd Bundesrepublik D,' uls<hland . jZ 19S0. S. 4Lj fi.. S, 430, 

40 Ludwlg Gr.mli<h, W:1hI,,,,,hle für n ,ch«!cuI SChc lol ' nd,'r. ZA R ' 989_ $. S 1 f/ .• S. S6 m. w, N. 
4' So aber hens.., m semem erwähnten Sch rifls~ IX ;,.um ! o rmenkOlilrOllv.rf,hrcn. ,. a, O. (rn, ,), S. '7. 
~L Bryde, Au,lö nderw.,hln'Ch. und grundgesclzl ichc Demo krati e, 1Z ' 989. S, >17(( .. $, !5 8. der dam't nu, 

e,nt· 1m Stlatsrecht konsenu.ne MeInung "" edergiol (vgl. die Nach"'e ... von Brrd e). 
4} ')0 zuersl Jos.ph h ensee. Ausl i ndcr 1O der Bundesrepu blik D,·ul<chb nd. VVDSIRL ) 2 . 5,9>. dieser 

Begriff wurde n,cht aufgegeb('n ,n d er akluellen Di,kllss,un um .1,< Auslöndtr\\',hl,<'Chl und Cl wo \'on 
H ans Melcr ,n der Anhörung vor de r )3ürge,sc h, ft eilT Frc!~n une! H' n <,,_ult H , mb urg 1.U R~c hl 

on~cgr; flcn (Anhorun)( vo n' I! . I. , ,89. Des . 1 }/}' 1), S. 66), 

https://doi.org/10.5771/0023-4834-1990-3-290 - Generiert durch IP 216.73.216.83, am 09.03.2026, 04:03:35. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771/0023-4834-1990-3-290


hat also auf jeder Politikebene, auf der sie diskutien wird, mit dem jeweils 
spezifischen Ausmaß der Betroffenheit ausländischer Mitbürger durch die Aus­
übung staatlicher Hoheitsgewalt zu tun ." 
Betroffenhei! auf kommunaler Ebene stcht in Korrelation zu der Stellung der 
Kommune im Staatsaufbau und den kommunalen Aufgabenfeldern. Im Hinblick 
auf die Aufgabenfelder ist die Vergleichbarkeit der Auswirkungen kommunaler 
Politik gegenüber in- und ausJändischelJ Mitbürgern besonders augenfillig. Jeden­
falls im Hinblick auf die länger ansässige ausländische Wohnbevölkerung ist nicht 
plausibel zu machen, inwiefern sich ihnen gegenüber der Bau und die Errichtung 
von Kindergärten, Schulen, die Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes 
und die Umweltgestahung11 anders auswirken soll als gegenüber der deutschen 
Wohnbevölkerung. 

3 . Die kommunale Demokratie 

a) Inhomogenllät zweter 5IAatlicher Ebenen 

Die Aufgabenfelder sprechen also insbesondere auf kommunaler Ebene für die 
Einführung eines Ausländerwahlrechts . Dagegen läß! sich die Stellung der Kommu­
nen im Sta~tsaufbau nicht als Beleg dafür anführen, das Wahlrecht für Ausländer sei 
hier prin~ipiell anders zu wenen als das Wahlrecht für Ausländer auf Landes- oder 
Bundesebene. Würde man den kommunalen Bereich als einen Bereich mittelbarer 
Staatsverwaltung ansehen, der wie andere verselbständigre Verwaltungszweige nur 
zu einer administrativen Auslagerung, nicht aber zu einem eigensTändig legitimier­
ten Teilbereich der Staaclichkeit insgesamt führen würde, so wäre das kommunale 
Ausländerwahlrecht ohnehin unproblematisch . Man könnce dann an Parallelen zum 
aktiven und passiven Wahlrecht ausländischer Studenten Zu den Studentenparla­
menten denken, oder an die der Arbeitnehmer zum Betriebsrat, an entsprechende 
Regelungen in Bund und Lindern für die Personalvertrerung oder schließlich an das 
der Versicherten für die Selbstverwaltungsorgane der Sozialvcrsicherungsträger.46 

Diese urspTÜngJieh ganz prinzipielle Unterscheidung zwischen dem kommunalen 
und dem sl3aTlichen Bereich muß aber spätestens seit Herausnahme des kommuna­
len Selbstverwalrungsreehts aus dem Grundrechtsceil der Verfassung, in dem es 
noch mit Art. 117 WRV verankert war, als überholt gelten. Der kommunale Bereich 
kann nicht mehr als nicht-staatlicher Bereich behandelt werden, dessen innere 
Organisation dann ähnlich zu beurteilen wäre wie die genannten gesellschaftlichen 
Bereiche. Die Vorstellung, die noch bis in die heutige Zeit in diese Richtung wies, 
war allerdings in der Theorie der Kommune als mittelbarer Staatsverwaltung 
durchaus verankert. Der Begriff .. mittelbar. weist darauf hin, daß es sich zwar um 
stalltliche Aufgaben handelt, die aber von eigenständigen Kö~erschahen des öffent­
lichen Rechts wahrgenommen werden . Er trifft zu auf die staatsabhängigen Körper­
schaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts, wie erwa aueh die 
Universitäten, die zum Zweck der Erfüllung staatlicher Aufgaben von den Ländern 
eingenchtet werden, aber auch, wenn es notwendig wird, von daher wieder zurück­
gestutzt werden . Man denke nur an die Reduzierung von Studiengängen im 

44 Gegen die ßctroHenhtll als demokr:1usche K''''gone w,nalen 'ICh IOsbesonder~ [sensec und P'p,er on 
der Anhörung des L. nd'''gs von Nordrllfon-Wcs,falen (5. d'$ Pro,oko[l. a . ~ . O . , A. 481., S. 64 1., $'4J 
und 61 f.). Dagegm"lu Rech, Zulug. ZAR 1988, a. a. 0., S. 's . 

-15 Alexll1d .. Sch,nk. Kommul\alwahlrech, {ur Ausbnder? DVßI. 19S8, S'4'7ff. , 5.418. 
46 S. D,ubl.r. >., . 0 .. $. 41 und K.r! L,mers, Repräsont3Uoll \lnd Inlcg,.."on der Au,länder lß der 

ßund~,repubJjk DeulSch/:rnd un'er b .. ondcrcr ßeruCkslChllgung J". Wahlrechts. '977. S. 84 If. 
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3°0 sozialwissenschaftlichen oder erziehungswissenschaftlichen Bereich der letzten 

Jahre. 
Gemeinden können lediglich insoweit als Träger mittelbarer Staatsgewalt bezeichnet 
werden, als sie übertragene Staatsaufgahen wahrnehmen. Forsthoff, auf den die 
Anwendung des Begriffs der mittelbaren Staatsverwaltung auf die Kommunen 
zurückzuführen ist, hilt zu Unrecht den Begriff der Selbstverwaltung mit dem der 
mittelbaren Staat5verwalrung gleichgeserztY Insoweit, als die Gemeinden im Rah­
men ihrer Selbstverwaltungskompetenzen handeln, führen sie dies auf eine eigene 
politische Legitim.ierung zurück und haben insoweit eine gesonderte Stellung in der 
hierarchisch ilufgebauten Staatsorganisation . ,8 

Das Grundgesetz haI mit der Neukonzeption des kommunalen Selbsrverwaltungs­
rechts den zweistufigen Stilatsaufbau der Weimarer Zeit verabschieder und ist zu 
eincm dreistufigen Staarsaufbau übergegangen . Dies kommt am besten darin zum 
Ausdruck, daß Art. 28 Abs. 2 GG nunmehr in dem allgemeinen Abschnin ~Der 
Bund und die Läoder~ aufgeführt ist, in dem die Fundamenralnormen des Verfas­
sungsorganisationsrechts enthalten sind:\9 Dabei ist die kommunale Selbstverwal­
rung prinzipiell von keiner anderen Qualität als das staatliche Handeln, insbeson­
dere ist sie kein davon zu unterscheidender gesellschaftlicher Bereich. Dieser 
Dualismus von Staat und Gesellschafr kann auch auf kommunaler Ebene nicht 

fortleben. lo Die Gemeinden sind zwar von Amts wegen Träger des kommunalen 
Selbstverwahungsrechrs, aber als solche »als Träger öffentlicher Gewalr selbst ein 
Stück Staat".p Aueh auf kommunaler Ebene wird deshalb im Gemeindevolk als 
unechtem Teilslaarsvolk der Volkssouverän sichtbar. der dic legitimationsbasis der 
Gemeindegewalt bildet.!' 

b) Betroffenbeiuberücksichtlgung In der kommunalen DemokratIe 

Wenngleich die Organisation von demokratischen Entscheidungsprozessen auf 
kommunaler Ebene insofern von keiner prinzipiell anderen Qualität als auf zentra­
ler Ebene ist, so spricht doch der Inhalt der dabei anstehenden Funktionen für eine 

eigenständige Sicht der kommunalen Ebene. Dies läßt sich am Beispiel der kornmu­
n:llen Planung verdeutlichen . Kommunale Planung ist ein Gegenstilnd der kommu­

nalen Selbstverwaltung. Sie wird aber überlagert von zentralen Planungsprozessen. 
muß mit diesen koordiniert werden. Dies gilt aber auch lind insbesondere aus 
umgekehrter Sicht, also der Sicht der zentralen Planung. Insbesondere diese ist 

47 S. Emst rot""Sthoff. l ehrbu ch de, Vcrwlltunl>sredll.s. B:uld I . \0. Aufl., 197). S.478. 
48 S. Vlroch Scheuner. Zur Neub., ummung der komlllunalen Sclbslvcrwal'un~, ArchIV fur Kommun,lwl'­

s.'n,chalt '973. S.I Ir., S. JO und 40; ,. da7.u .u h Karl L.m~ ... , Rcpräscnl~1I0n und lnl~gra"on d., 
AuslÄnder .0 der Bunde,republik D~ulSc.h l.nd unte,r btsondfr<r Beruckslchugung des WahlrechlS, '9n. 
S.61 11. 

49 S. so sc.hon mcmc Au~fuhrungcn .0 : Lokaler lnfro<lrukturm.ng.1 und kommun,l. Fjn.nz.,us~"t\Ung. 
S.ll f. 

jO 'nsofern 1St die Au (fassung von S;;sse/Kcmpen. Kommunalwlh.lreclll für Au.<l~ndcr, 197" . S. J7 ({., 
abzulehnen, ob"lelch 51e Im iibngen vte le r .rollden zu der h,el· gelegten Auffassung ,ufIVCI.<1. Ähnlich 
Wie S,,,elKempm '\lch Gunthcr Schwerdlfegt r. Welche rechtlichen Vorkehrungen empfehlen Sic h. um 
die Rc"Cht.sstellung der Ausländer In <Ier Buod""rcpublik Deutschland ,ngeln,sstn :tu gesl.I,m? GUl>ch­
len für den SJ- DJT .0 Balin 1980, München 1980. S. 110 I. 

SI BVcrfGE 7). "9 (19 1). 
P Faoer, In: AKGG. ". AuO .• YU Arl. 18 Ab,<. 1 Rdzf(. jO. der allerdings das Au,la.nderw.hlrccht w''gen 

cl •• hIer In Abrede gestelhen stJ.uhomogcncn Volksbcgri{{s als vcrfaS.lungsrcchtlich aUlgesc.hlo"eo 
.... ".ht. Die 11'f<lrlc der onlichell GemclIlsch,ft .1. T.ilvolk "öß( .lllerdings JerzCll Joch ~uf tmen 
großen WiderSl3nd In der kommun,lrcchdichen DiskUSSIon. s. etwa Alcx:ulder Schmk. Komnlunalw,hl· 
rechl für Ausländ,,? DVBI. 1988. S. 417 H .. S.4:4/, mll 71hlreIchen Lllc"turhmwcl$<O. Für di~ TItes< 
cler dtmokrallschen leglllnl3tlOn durch cln Gemcmdevolk s. mch H~ns-Herben Y. Arn,m. Gernemdli­
ch. Selbsrverwl/tung und Dcmokr.lllc. Ai;R 11 J, S. , fl. 
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wegen der Vielfalt bedeutungsvoller Variablen und der Notwendigkeit der Bewer­
tung verschiedener relevanter Ziel-Miuel-Sysrcme auf eine hohe Informationsge­
nauigkeit aus den Bereichen angewiesen, aus denen der Planungsbedarf kommt und 

wo er sich letztendlich 3uch auswirken soll. Dies ist vor allem die kommunale 
Ebene. Zidkonflikte und Alternativen der z.entralen Planung werden erst auf der 
KonkretisienmgsSlufe ersichtlich. Präferenzen der Betroffenen, die in den Überle­
gungspro2.eß einzubeziehen sind, lassen sich häufig erst in der Realisierungsphase in 
einem sehr unmittelbaren und individuellen Komakt ausbilden. Hierfür ist die 
kommunale Ebene in besonderer Weise geeignet. Sie ist die Ebene, auf der plane­

risch relevante Belange in unmittelbarster Fonn und größter Konkrethcit geäußert 
werden, zugleich auch die Ebene, :l.uf der sich olm ehesten Interessengruppen zu 
Detailproblemen der Planung bilden, die in ihrer Ausdifferenzienheit nur hier 
zusammen faßbar erscheincn. SJ 

Obgleich also Pbnungsprozesse mehr dcnn je ",entrale und kommunale Belange 

2.ugleich berühren, macht das Spezifische der kommunalen AutOnomie in diesem 
gemeinsamen Politikfeld aus, daß hier die höchste Sensibilität für eine unmittelbare 
Betro((enheit der Bürger besteht. die sowohl für die kommunale wie auch die 
zentrale Planung die notwendige Infonnationsgenauigkeit vermitteln kann, Kom­
munaJe Demokratie ist deshalb in sehr viel höherem Maße eine Betroffenheitsdemo­
kratie, 315 dies für die zentrale Ebene behauptet werden kann. Hier kommt es vor 
allem auf die Detailgenauigkeil der Informationen .... on der betroffenen Seitc her an. 
Insbesondere im Bereiche kommunaler Entscheidungsprozesse erscheim es drther 
angebracht, die Betro({enen um fassend mit einz.ubeziehen. 

Es ist insofern kein Zufall. daß der Einbezug von Ausländern hier seil langem in 
unterschiedlichen Formen existiert. Seit Beginn der 70er Jahre sind dic Kommunen 
dazu übergegangen, Vertreter ausländischer Einwohner in die kommunalpolitisehe 
Willensbildung mit eill2.ubez.iehen. Sie haben Arbeits- und Koordinationskreise, 
Allsländerparlamente, Ausländerbeiräte oder Ratsausschüsse für Ausländerangele­
genheiten geschaffen. In allen diesen Organisationsfonnen geht es darum, den 
kommunalen Entscheidungsgremien einen höheren Tnfonnationsgrad über die Be­
lange der ausländischen Mitbürger zu verschaffen, weil diese von den kommunalen 
Entscheidungen in kaum anderer Weise betroffen erscheinen als inländische Bür­
ger. H Diese faktische Kompensation der spürbaren Verluste an Sachkompetenz der 
Gemeindeorgane wird unabhiingig von der Jeweiligen politischen Stellung zum 
Ausländerwahlrecht in unterschiedlicher Form in allen Bundesländern bccricbenH 

und vermschaulicht eindrucksvoll. daß auf kommunaler Ebene ein unabweisbarer 

Bedarf an Ausländerbeteiligung besteht. Entsprechend dem demokratischen Grund­
prinzip der Selbstbestimmtheit demokratische~ ··Herrschaft reicht hier der bloße 
Ausgleich des fehlenden Fach- und Sachwissens der Gemeindeorg:lIlc auf Dauer 

nicht aus; das hohe Ausmaß ~n Betroffenheit der kommunalen Mitbürger durch 
kommunale Entscheidungen löst die Frage na.ch der Legitimierung der Entschei­

dungsgrundlagc aus. Die Entwicklung hin zur vermehreen Beteiligung ausländischer 
Mitbürger an kommuJ1~len Entscheidungen ist nicht nur als Informarionserweite­
rung, sondern auch ;\ls Ausgleich spürbar gewordener Legitimierungsdefizite LU 

SJ s. I'rlJlk, Lobl~r InfrJSlrukturm,ngd (Fn . 49) , s. gl H. 
S4 S. dazu Hofimann/Evcll, Die gegingclte Sdbstvertn:tung - H,lbhcmgketten bel Jen Dircktw,hlcn zum 

kommunalen Auslinderbelrll, ZAR t98j, S. 114 ff.; Uwc AndCrSell/M~Il(rcJ Cryns, Polinsehe Belcili­
gungsmoglichl.cltcn von Ausl~ndern Im Kommun11bncKh , Aus Politik und ZcngeschKhlC 1984. B )2 . 

S. H H.; Schmk, a. a. 0 .. S. 1 t g (f. Und t amers. , .. \. 0 .• S. 7' ff-
II S. Paul v. KodolilSch/Ulla-Chrtstmc Schul'·n · H artJe. Teiln,hme der Ausländer "'" kommunalen G~. 

scheh.". ZAR 1987. S. 8) (f. mll einer ~htrlx der Pan, zlpauon,(ormcn. 

JO] 
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]02 werten. Legitimation gewähren kann in einer am Menschen ausgerichteten Demo­
kratie letztlich nur der Herrschaftsbetroffene. indem er als Wahlbürger eben über 

diese Herrschaft entscheide!. 

C. Ergebnis 

Im Ergebnis ist also die frage der Einführung eines kommunalen Ausländerwahl­
rechts als politische Frage zu werten, die durch das Grundgesetz nicht vorgeprägt 
erscheint : 

Sie steht nicht in Kollision mit der VolkssQuveränität des An. 20 Abs. 2 GG. weil 
der VerfassuDgsgeber die nähere Terminierung des Wahlvolks und der Staatsange­
hörigkeit dem Gesetzgeber überlassen har. Mit dem Nationalslaarsprinzip der 
Verfassung konkurriere die Option für eine internationale Öffnung. Der Volksbe­
griff bleibt daher offen; seine Konkrelisiel1.lng obliegt dem Gesetzgeber. 
Das Demokratieprinzip der Verfassung ist am Menschen ausgerichtet, ist also auf 
eine Herrschaftsvermitdung der durch die Herrschaft ßetroffenen angelegt. Gerade 
auf kommunaler Ebene ist die Betroffenheit ausländischer Mitbürger von prinzipiell 
keiner anderen Qualität als die von Deutschen. Die Honlogeniütsklausel des 

Art. 28 Abs. J GG greift hier nicht. 
Die kommunale Selbstverwaltung ist selbst staatlicher Natur, sie ist kein vom 
staatlichen Bereich abgehobener gesellschaftliche.r Bereich. Auch im Gemeindevolk 

wird als unechtem Teilst3atsvolk der Volkssouverän sichtbar. Im Rahmen der 
kommunalen Autonomie gellt es "ber um Entscheidungen. die ein Höchstmaß an 
Sensibilität für die hier unmittelbare Betroffenheit der Bürger voraussetzt. Der 

Einbezog der ausländischen Wohnbevölkerung erscheint schon wegen der notwen­
digen Informationsgenauigkeit auf dieser Ebene unabdingbar und wird in unter­
schiedlichen Formen längst praktizien. Dieser Einbezug ist in der am Menschen 
ausgerichteten Demokratie in den Kommunen aber zugleich eine Frage der Legiti­
mierung kommunaler Herrschafrsausübung. Ein Ausgleich dieses Legitimationsde­
{i:zits durch Einführung eines kommunalen Ausländerwahlrechls wird deo spezifi­
schen Anforderungen an die kommunale Demokratie in angemessener Weise ge­

recht. 
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